
 

Stadtwerke Hammelburg GmbH 

Strom – Gas – Wasser – Wärme – Bäder – Service 

Rote-Kreuz-Straße 44, 97762 Hammelburg, Tel: 09732/902-204, Fax: 09732/902-201, info@stw-hab.de 

A n t r a g auf Versorgung mit Trinkwasser 

für die Erstellung eines Trinkwasserhausanschlusses 

 

an die öffentliche Wasserversorgungsanlagen der Stadtwerke Hammelburg, unter 

Anerkennung der Bestimmungen der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die 

Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) einschließlich der ergänzenden 

Anschlussbestimmungen und den Preisen der Stadtwerke Hammelburg GmbH. 

 
 

Antragsteller/Rechnungsempfänger: _____________________________________ 

(Grundstückseigentümer)  Name, Vorname     

 

      _____________________________________ 
      Straße mit Haus-Nr., PLZ, Ort 

 

                                                            _____________________________________ 
      Telefon, E-Mail 

 

 

stellt den Antrag auf: Erstellung/Inbetriebnahme 
 Erneuerung/Änderung 
 Abtrennung/Beseitigung 
 vorübergehende Außerbetriebnahme (max. 1 Jahr) 
 

eines: Trinkwasserhausanschlusses 
 Bauwasser-Anschlusses 

 

 

für das Grundstück:   _____________________________________ 
      Straße mit Haus-Nr., Ort 

 

      _____________________________________ 
      Flur-Nr. 

 

Art der Nutzung: Wohngebäude mit __ Wohnungen (Anzahl der Wohnungen) 

 Industrie/Gewerbe 
 Sonstiges: ___________________________________ 

 
 
Bitte reichen Sie bei Rückgabe des Antrages einen Grundrissplan des Kellergeschosses (falls vorhanden) oder 
des Erdgeschosses mit Bodenplatte ein. Dieser Grundrissplan dient uns zur besseren Dokumentation des zu 
installierenden Versorgungsanschlusses. Bitte beachten Sie außerdem, dass für die Einführung von 
Versorgungsanschlüssen ins Gebäude laut VDE-AR-N 4223 eine Mehrsparten- oder Einspartenhauseinführung 
durch den Eigentümer in den Hausanschlussraum vormontiert werden muss. 
 
Bei der Verlegung von Versorgungsleitungen der Stadtwerke Hammelburg GmbH, ist vor dem Verfüllen der Netzbetreiber zu 

informieren, um die Lage von Versorgungsleitungen (auch Mehrspartenhauseinführungen) zu dokumentieren. Sollte nicht so 

gehandelt werden könnten Kosten für den Bauherrn anfallen. In diesem Fall müsste die Lage der verdeckten Rohre (Leitungen) 

geortet werden. Die dadurch entstehenden Kosten hängen von dem Aufwand ab, der für die Ortung der Leitungen notwendig 

ist. Außerdem sollten die Rohre mit einem Warnband (Achtung Leitung) verlegt werden. Sollten Sie noch Fragen haben, wenden 

Sie sich bitte an die Stadtwerke Hammelburg GmbH (Tel. 09732/902-241, 09732/902-223). 

 

Ich / Wir bestätige/n die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben und erkenne/n die o. g. Bestimmungen und Verordnungen 

an. Die im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis anfallenden Daten werden für die Zwecke der Datenverarbeitung 

gespeichert. Informationen zum Datenschutz nach Art. 13 EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) finden Sie unter 
https://www.stadtwerke-hammelburg.de/netz/gas-hammelburg.html -> Bauherr->Kundeninformation zum Datenschutz oder 

https://www.stadtwerke-hammelburg.de/media/attachments/2019/08/30/kundeninformation-zum-datenschutz.pdf  

 

 
Hammelburg, den …………………………………    ……………………………………………… 
                Unterschrift 

https://www.stadtwerke-hammelburg.de/netz/gas-hammelburg.html
https://www.stadtwerke-hammelburg.de/media/attachments/2019/08/30/kundeninformation-zum-datenschutz.pdf

